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Gemeinderat vom 3. September 2024 

 
2024/130. Beidseitige unbestimmte ausserordentliche Stellvertretung der Zivilstandskreise Bauma 

und Pfäffikon 

 

 

Ausgangslage 

 

Die Gemeinde Bauma hat das Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abt. Zivilstandswesen, über 

die anstehende Auflösung des Zivilstandskreises Bauma informiert. Die vier Gemeinden Bäretswil, 

Bauma, Fischenthal und Wila werden voraussichtlich auf die beiden Zivilstandskreise Pfäffikon 

und Wetzikon aufgeteilt. Ziel ist es, dass Bauma und Wila ab 1. Januar 2025 zum Zivilstandskreis 

Pfäffikon gehören. 

 

Die Dienstleistungen des Zivilstandsamts Bauma werden aktuell von Springerinnen gewährleistet. 

Diese sind jedoch nur bis 19. Dezember 2024 dort im Einsatz. Da noch unsicher ist, ob der Zeitplan 

eingehalten werden kann, soll eine ausserordentliche Stellvertretung eingerichtet werden. Diese 

soll bis zur Auflösung des Zivilstandskreises Bauma gültig sein. 

 

Die ausserordentliche Stellvertretung soll gewährleisten, dass in Ausnahmesituationen – nament-

lich bei Abwesenheiten der beiden Springerinnen im Zivilstandskreis Bauma – Beurkundungen 

stattfinden können. Somit können insbesondere Trauungen durchgeführt und Todesurkunden für 

Auslandüberführungen ausgestellt werden. 

 

 

Erwägungen 

 

Um den Prozess für die ausserordentliche Stellvertretung zu vereinfachen, sollen die Gemeinde-

räte der beiden Gemeinden einer unbestimmten ausserordentlichen Stellvertretung zustimmen. 

Bei personellen Wechseln auf den beiden Zivilstandsämtern sollen neu deren Leiterinnen er-

mächtigt sein, die ausserordentlichen Stellvertreterinnen – deren Wählbarkeit vorausgesetzt – 

direkt zu ernennen. Der Gemeinderat Pfäffikon stützt dieses Vorgehen. 

 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Der Gemeinderat stimmt der beidseitigen und unbestimmten ausserordentlichen Stellvertre-

tung der beiden Zivilstandskreise Bauma und Pfäffikon bis zur Auflösung des Zivilstandskreises 

Bauma zu. 

 

Die Leiterin des Zivilstandsamts Pfäffikon ist demnach ermächtigt, fortan die ausserordentli-

chen Stellvertreter – deren Wählbarkeit vorausgesetzt – in eigener Kompetenz zu ernennen. 

 

2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Gemeinderat Bauma 

- Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abt. Zivilstandswesen 

- Leiterin Zivilstandsamt 
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- Archiv Z4.01.2 

- Beschluss ist: öffentlich 
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1. Vizepräsident Gemeindeschreiber 
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